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Beschlussvorschlag:  
 
1. Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes beschließt die Gründung einer gemeinnützigen Gesellschaft  

mit beschränkter Haftung (gGmbH) - Zeulenroda-Triebes Erneuerbare Energien gGmbH   
(ZTEE gGmbH)  

 
2. Die neu zu gründende Gesellschaft in der Rechtsform gGmbH wird ausgestattet mit 50.000 €   
   Stammkapital und einer Kapitaleinlage von  700.000 € vom alleinigen Gesellschafter der Stadt 
   Zeulenroda-Triebes. 
 
3. Der Beschluss vom 14.10.2009 BVZTö-140-2009 zur Gründung einer Gesellschaft  mit beschränkter   
    Haftung – Zeulenroda-Triebes erneuerbare Energien GmbH (ZTEE GmbH) wird aufgehoben. 

 
 

 

 



 

 

 
Beschlussbegründung:  
 
Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Betreibung von Photovoltaikanlagen  
auf öffentlichen Gebäuden sowie anderen Anlagen, welche der Gewinnung erneuerbarer Energien 
dienen. 
 
Die neu zu gründende Gesellschaft in der Rechtsform gGmbH - Zeulenroda-Triebes Erneuerbare 
Energien gGmbH  (ZTEE gGmbH) wird ausgestattet mit 50.000 € Stammkapital und einer Kapitaleinlage 
von  700.000 € vom alleinigen Gesellschafter der Stadt Zeulenroda-Triebes. 
 
Die gGmbH ist keine eigene Gesellschaftsform. Sie unterliegt den Vorschriften des GmbH-Gesetzes 
sowie den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB). 
 

Die gGmbH paart die Vorteile der typischen, auf gewerbliche Aktivität gerichteten Rechtsform GmbH mit 
den Steuervorteilen, die das Gemeinnützigkeitsrecht bietet. Sie ist ein Rechtsgebilde am Schnittpunkt 
zwischen dem gemeinnützigen und dem gewinnorientiert tätigen Sektor.  

Im Gesellschaftsvertrag (Satzung) der gGmbH werden die gesellschaftsrechtlichen Strukturelemente der 
GmbH mit den Anforderungen des Gemeinnützigkeitsrechts verbunden. 

Neben den Anforderungen des GmbH-Gesetzes erfüllt die Satzung den Anforderungen des 
Gemeinnützigkeitsrechts, damit die gGmbH steuerlich als solche anerkannt wird. 

 
Die Gesellschaftsform gGmbH wurde nach einer steuerlichen Analyse durch die Mittelrheinische 
Treuhand empfohlen, da dadurch dann das Ergebnis nach steuerbegünstigter Behandlung mit 27 % 
Steuerbelastung voll für gemeinnützige Zwecke entsprechend der vorgeschlagenen Satzung verwendet 
werden kann.    
       
Diese Ausschüttung beträgt nach dieser Planrechnung    
       
für 3 Monate  2010 =        4.109 €     
für                  2011 =      26.798 €     
für                  2012 =      23.619 €     
für                  2013 =      24.093 €     
       

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
ja:  x    nein: 
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Unterschrift 
 
 
 
Anlagen:  
- Gesellschaftsvertrag 
- Eröffnungsbilanz 
- Haushaltsplan 
 
 


